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Dürmentingen

Dürmentingen

Burgau       

Hailtingen

Heudorf

Helle 1,5-Zimmer-Wohnung im 1. Stock mit 
Dachterrasse, 47 qm, Miete 470,00 € zzgl. 
NK und Kaution  
- Geräumiger, heller, offener Koch-/Ess-/Wohn-

/Schlafbereich mit behaglichem Stabparkett-
boden 

- Einbauküche vorhanden, dort besteht auch 
die Möglichkeit des Einbaus einer Wasch-
maschine 

- Bad mit Fenster, gefliest, Wände mit Innen-
putz 

- Fußbodenheizung, energieeffizient nach 
KFW-40-Standard 

- Abstellraum im Außenbereich 
- Dachterrasse mit (seitlichem) Ausblick auf 

die Kanzach 

Innerhalb unserer „Lebendigen Ortsmitte“  in Haus 1,  
oberhalb der Seniorenwohngemeinschaft,  

ist eine barrierefreie Wohnung frei geworden

- Stellplatz für 30 Euro/Monat 
- Nichtraucher, keine Haustiere, unbefristetes 

Mietverhältnis  
Bezug zum 01.05.2024 (nach Absprache 
ggf. auch schon früher) möglich.  
Bei Interesse bitten wir um schriftliche Bewer-
bung mit Angaben zu Ihrer Person, evtl. Bezug 
zu Dürmentingen, Grund der Anfrage, familiäre 
Verhältnisse, allg. Situationsbeschreibung 
unter der  
E-Mail Adresse der Gemeindeverwaltung:  
gemeinde@duermentingen.de 
 
Personen mit sozialen Einschränkungen 
können bevorzugt werden.

Das Programm für das  
Frühjahr- und Sommersemester,  

das am 19. Februar startet,  
ist ab dem 07. Februar  

unter www.duermentingen.de 
online 

 

Das Programmheft liegt ab diesem Zeit-

punkt bei den bekannten Stellen (Rathäu-

sern und Geschäften) aus.  

Anmeldebeginn ist ebenfalls  

der 07. Februar 2024.

Das  
närrische Programm  

unserer Fasnetsvereine  
befindet sich im  

Innenteil zum  
Rausnehmen  : )
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Notrufe Notdienste 
Ärztlicher Notfalldienst 

 
Kinder-, Augen-, HNO-ärztlicher Notdienst: 
über die bundesweite Rufnummer 116 117    
Notfallpraxis Biberach: 
Sana MVZ Stadt Biberach GmbH 
Marie-Curie Str. 6 
88400 Biberach 
Sa, So und an Feiertagen 08:00 – 22:00 Uhr   
Zahnärztlicher Notfalldienst: 
Bad Saulgau, Riedlingen und Umgebung: 01805 911-650  
 
Notdienst der Apotheken 
 
Freitag, 26.01.2024:  
Hohenzollern-Apotheke, Tel.: 07576 - 9 60 60,  
Hauptstr. 7, 72505 Krauchenwies, Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 Uhr 
 
Samstag, 27.01.2024:  
Marien-Apotheke, Tel.: 07371 - 62 25 
Krähbrunnenstr. 5, 88521 Ertingen, Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr 
 
Sonntag, 28.01.2024:  
Apotheke Selbherr , Tel.: 07581 - 87 99 
Werderstr. 6, 88348 Bad Saulgau, So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr 
 
Montag, 29.01.2024:  
Rathaus-Apotheke, Tel.: 07583 - 5 05  
Wilhelm-Schussen-Str. 40, 88427 Bad Schussenried, Mo. 08:30 bis Di. 08:30 Uhr 

Dienstag, 30.01.2024:  
Marien-Apotheke, Tel.: 07572 - 10 20 
Hauptstr. 78, 88512 Mengen, Di. 08:30 bis Mi. 08:30 Uhr 
 
Mittwoch, 31.01.2024:  
Donau-Apotheke, Tel.: 07371 - 9 32 60 
Hindenburgstr. 10, 88499 Riedlingen, Mi. 08:30 bis Do. 08:30 Uhr 
 
Donnerstag, 01.02.2024:  
Kanzach-Apotheke, Tel.: 07371 - 12 93 33 
Riedlinger Str. 5, 88525 Dürmentingen, Do. 08:30 bis Fr. 08:30 Uhr 
 
Freitag, 02.02.2024:  
Apotheke am Marktplatz, Tel.: 07371 - 9 35 10 
Marktplatz 15, 88499 Riedlingen, Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 Uhr 
 
Samstag, 03.02.2024:  
Schwaben-Apotheke, Tel.: 07581 - 81 38 
Hauptstr. 79, 88348 Bad Saulgau, Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr 
 
Sonntag, 04.02.2024:  
Goetzsche-Apotheke, Tel.: 07585 - 6 15 
Sigmaringer Str. 8, 88356 Ostrach, So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr 
 
Montag, 05.02.2024:  
Vital-Apotheke, Tel.: 07581 - 48 49 00 
Kaiserstr. 58, 88348 Bad Saulgau, Mo. 08:30 bis Di. 08:30 Uhr 
 
Dienstag, 06.02.2024:  
Apotheke Selbherr, Tel.: 07581 - 87 99 
Werderstr. 6, 88348 Bad Saulgau, Di. 08:30 bis Mi. 08:30 Uhr 
 
Mittwoch, 07.02.2024:  
Hodrus'sche Apotheke, Tel.: 07584 - 35 52 
Hindenburgstr. 36, 88361 Altshausen, Mi. 08:30 bis Do. 08:30 Uhr 
 
Donnerstag, 08.02.2024:  
Kreuz-Apotheke Tel.: 07572 - 80 35 
Hauptstr. 60, 88512 Mengen, Do. 08:30 bis Fr. 08:30 Uhr 
 
Freitag, 09.02.2024: 
Rats-Apotheke, Tel.: 07575 - 9 21 20 
Grabenbachstr. 12, 88605 Meßkirch, Fr. 08:30 bis Sa. 08:30  
 
Der Notdienstplan ist auch im Internet unter  
www.lak-bw.de abrufbar                                   Alle Angaben ohne Gewähr!

Für die Gemeinden Dürmentingen,  
Langenenslingen, Riedlingen, Unlingen,  
Uttenweiler, Betzenweiler, Bad Buchau: 

(07351) 19222 
und 

116 117 
Die Rufnummer wird aus allen Netzen ohne Vorwahl 
gewählt und ist gebührenfrei.

Anzeigen und Veröffentlichungen müssen bis Dienstag, 10.00 Uhr, bei der Gemeinde Dürmentingen eingegangen sein. Herausgeber: Gemeindeverwaltung Dürmentingen. 
Verantwortlich für den Inhalt: Bürgermeister Holstein oder V.i.A., Dürmentingen. Homepage: http://www.duermentingen.de, E-Mail: msoukup-venn@duermentingen.de.   
Gesamtherstellung: Druckservice Gabriele Schocker, Dürmentingen. Für Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr.

Rettungsdienst 
Notarzt 
Feuerwehr                              112 
 
Polizei                                     110 
(jeweils ohne telefonische Vorwahl) 
 
Krankentransporte                19222 
(vom Handy mit Vorwahl 07351)

Wichtige Rufnummern

Rathaus                               (07371) 9507-0 
- Telefax                               (07371) 9507-99 
Ortsverwaltungen               
Heudorf                               (07371) 93 64 965 
Hailtingen                           0157 52 61 06 31  
Feuerwehr Dürmentingen (07371) 9507-45 
- Telefax                               (07371) 9507-48  
Bauhof Dürmentingen       (07371) 9507-40 

Kläranlage Riedlingen               (07371) 3590 
oder (ab 17 Uhr u. a. WE)           (0171/9762648)  
Polizeirevier Riedlingen            (07371) 938-0  
Gasstörungsstelle                     (0800) 0824505 
Stromstörungsstelle Netze BW  (0800) 3629-477  
Kath. Pfarrämter 
Dürmentingen                           (07371) 6389  
Organisierte Nachbarschaftshilfe 
Einsatzleitung, Frau Schirmer  (07371) 6433 
Oder Rathaus                            (07371) 9507-0 
Evang. Pfarramt 
Ertingen-Dürmentingen            (07371) 9599954  
Dürmentingen / Ertingen          (07371) 299192 
Kath. Kindergärten 
Dürmentingen                            (07371) 5289 
Heudorf                                       (07371) 6827 
Gemeinde 
Kindergarten Hailtingen            (07371) 8761 
Kinderkrippe Dürmentingen    (07371) 950760  
Mehrzweckhalle                        (07371) 667840 

Schule Dürmentingen        (07371) 5725 
Fax                                      (07371) 129016 
Heim St. Josef Heudorf     (07371) 955-0 
Fax                                       (07371) 955-109  
Deutsches Rotes Kreuz 
Geschäftsstelle                    (07351) 15700  
Essen auf Rädern  
Hausnotruf                           (07351) 157023  
Sozialstationen  
- Riedlingen                         (07371) 932020 
- Biberach                            (07351) 1522-0  
Telefonseelsorge               0800 111 0111 
Hilfetelefon 
Gewalt gegen Frauen        116 016 
Kinder- + Jugendtelefon   116 000 
Elterntelefon                      0800 111 0 550 
MR Soziale Dienste gGmbH 
Haushaltshilfe und Familienpflege 
Tel. (Mo.-So.) 0800 400 2005 kostenlos 
oder 07351/18826-20 
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Amtliche Bekanntmachungen

Aktuelles aus dem Gemeinderat

Öffentliche Gemeinderatssitzung  
der Gemeinde Dürmentingen 

 
Am Montag, den 29. Januar 2024 findet um 19.30 Uhr eine 
öffentliche Gemeinderatsitzung im großen Sitzungssaal im 
Rathaus in Dürmentingen statt.    
 
Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen: 
 
1. Bürgerfragestunde 
  
2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht-öffentlicher 

Sitzung vom 18.12.2023 
 
3. Bausachen 1/2024 
3.1. Neubau einer landwirtschaftlichen Lagerhalle (Bau-

voranfrage) 
auf Flst. Nr. 1429, 88525 Dürmentingen 

3.2. Dachgeschossausbau incl. Erstellung von Gauben, 
Balkon und Stahltreppe sowie  
Errichtung eines Carports 
auf Flst. Nr. 1084/4, Morgensternweg 1, 88525 Dür-
mentingen  

 
Befreiungen von den Vorschriften des Bebauungs-
plans wegen Überschreitung Baugrenze (Carport), 
Abweichung Dachform (Carport), Ausführung Dach-
gauben 

 
4. Kommunalwahlen und Europawahl am 09.06.2024 

- Vorstellung des Wahlvorschlagsverfahrens 
 
5. Benutzungs- und Gebührenordnung für das Gebäude 

Bussenstraße 15/1 – Begegnungsstätte – in Dürmen-
tingen 

 
6. Schaffung von weiteren Kindergartenplätzen 

Festlegung des Standorts des Waldkindergartens 
Personalbeschaffung 

 
7. Beteiligung Bündelausschreibung Strom 2025 bis 

2027 
 
8. Aktualisierung Konzessionsverträge Strom und Gas 
 
9. Verschiedenes 
 
Zur Teilnahme an der Sitzung lade ich Sie recht herzlich 
ein.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dietmar Holstein, Bürgermeister

Öffentliche Festsetzung der Grundsteuer 2024 
I. Festsetzung der Grundsteuer 2024 
1. Für alle Steuerschuldner, bei denen für das Jahr 2024 

keine Änderung in der Steuerfestsetzung eingetreten 
ist, wird die Grundsteuer 2024 durch öffentliche Be-
kanntmachung festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt 
gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes. 
Die Höhe des Grundsteuerbetrags ergibt sich aus dem 
Grundsteuerbescheid 2017 oder einem danach ergan-
genen Änderungsbescheid. 
Die Hebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr unver-
ändert. Sie betragen 340 v. H. für die Betriebe der Land- 
und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) und 320 v.H. für die 
Grundstücke (Grundsteuer B).  

2. Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffent-
lichen Bekanntmachung im Mitteilungsblatt die gleichen 
Rechtswirkungen ein, als wäre ihnen an diesem Tage 
ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen. 

3. Zahlungsaufforderung: Die Steuerschuldner werden ge-
beten, die Grundsteuer für 2024 zu den Fälligkeitster-
minen und mit den Beträgen, die sich aus dem letzten 
schriftlichen Grundsteuerbescheid vor Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung ergeben, auf eines der in die-
sem Bescheid angegebenen Bankkonten der Gemein-
dekasse zu überweisen. Falls ein SEPA Basislast- 
schriftmandat vorliegt, werden die fälligen Beträge ab-
gebucht. 

II. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch bei der Gemeinde Dürmentin-
gen, Hauptstraße 20, 88525 Dürmentingen erhoben wer-
den. 
Der Widerspruch kann nicht damit begründet werden, dass 
die im Einheitswertbescheid oder im Grundsteuermess-
bescheid getroffenen Entscheidungen unzutreffend getrof-
fenen Entscheidungen unzutreffend seien. Durch die 
Einlegung des Widerspruchs wird die Verpflichtung zur 
Zahlung auf Grundsteuer nicht aufgehoben. 
III. Auskunft 
Auskünfte können Sie gerne über das Bürgermeisteramt 
während den üblichen Dienststunden erhalten. 
 
Dürmentingen, 26.01.2024 
 
Dietmar Holstein, Bürgermeister

Mikrozensus 2024 –  
Rund 62 000 Haushalte in der Befragung 
Deutschlands größte jährliche Haushaltebefragung 
Auch im Jahr 2024 befragt das Statistische Landesamt 
Baden-Württemberg die Bevölkerung im Rahmen des Mi-
krozensus. Die Befragung startet am 8. Januar 2024. 
Gleichmäßig über das Jahr verteilt erhalten etwa 
62 000 Haushalte im Südwesten Post vom Statistischen 
Landesamt. Die Auswahl der Haushalte erfolgt dabei auf 
Basis eines mathematischen Zufallsverfahrens. Die Prä-

Öffentliche Bekanntmachungen

ß¶ß¶ß¶ßß¶ß¶ß
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Fundsachen

Sie haben was verloren?   
Melden Sie sich beim Fundbüro der Gemeinde 
unter: 07371 95 07 17

sidentin des Statistischen Landesamts Frau Dr. Rigbers 
bittet die ausgewählten Haushalte mitzuwirken: «Vor allem 
in Zeiten wirtschaftlicher und sozialer Veränderungen ist 
der Mikrozensus wichtig. Durch ihn wird ein aktuelles Bild 
der Lebensverhältnisse aller Gruppen der Gesellschaft ge-
zeichnet.« 
Die Erhebung erfasst seit 1957 etwa den Familienstand, 
Bildungsabschlüsse und die Erwerbstätigkeit. Neben jähr-
lich wiederkehrenden umfasst der Mikrozensus auch wech-
selnde Themen. 2024 wird zusätzlich nach dem 
Pendelverhalten der Menschen gefragt. Drei EU-weite Er-
hebungen ergänzen das nationale Grundprogramm: Fra-
gen zur Beteiligung am Arbeitsmarkt gehören seit 1968 
dazu. Seit 2020 erweitern Fragen zu Einkommen und Le-
bensbedingungen den Mikrozensus. Zuletzt kamen im Jahr 
2021 Fragen zur Internetnutzung privater Haushalte hinzu. 
Dabei sind die Auskünfte aller Menschen gleichbedeutend. 
Damit die Situation junger als auch alter Menschen korrekt 
dargestellt wird, gibt es keine Altersgrenze für die Befra-
gung. 
Die Ergebnisse des Mikrozensus unterstützen Politik und 
Verwaltung bei den Planungen und der Entscheidungsfin-
dung. Sie werden auch der Öffentlichkeit zur Verfügung ge-
stellt und von der Wissenschaft genutzt. Viele der 
Ergebnisse sind europaweit vergleichbar. Er ist die größte 
jährliche Haushaltebefragung in Deutschland.

Fahrsicherheitstrainings für Motorrad, PKW und E-
PKW - Termine 2024 
Das Verkehrsamt bietet ab Februar wieder verschiedene 
Fahrsicherheitstrainings an. Anmeldungen dazu nimmt das 
Verkehrsamt unter Telefon 07351 52-6240 oder unter 
www.biberach.de an. Erfahrene DVR-Trainer bieten ab-
wechselnd Theorie- und Praxisübungen an und begleiten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch den Tag. 
Das Pkw-Fahrtraining dauert zirka acht Stunden und wird 
im eigenen Fahrzeug absolviert. Bei dem Training geht es 
in erster Linie darum, den Blick der Teilnehmer für Risiko-
situationen zu schärfen, um kritische Momente zu vermei-
den. Gefahren sollen rechtzeitig erkannt werden, um 
darauf richtig und sicher zu reagieren.  
 
Das Training kostet an Wochentagen 80 Euro und sams-
tags 85 Euro pro Teilnehmer. Der Landkreis Biberach för-
dert die Teilnahme am Sicherheitstraining. Bezuschusst 
werden grundsätzlich Fahranfänger aus dem Landkreis Bi-
berach in den ersten zwei Jahren nach Führerschein-
erwerb. Der Eigenanteil beträgt dann nur noch 30 Euro. Ein 
Anspruch auf eine Bezuschussung besteht nicht.  
Das Training für Senioren dauert zirka 4,5 Stunden und be-
steht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. 
Die Gebühr für das Training beträgt 70 Euro. Einwohner 
des Landkreises Biberach, die 65 Jahre oder älter sind und 
dieses Angebot in Anspruch nehmen, erhalten einen Zu-
schuss in Höhe von 30 Euro. 
 
Mitmachen können Seniorinnen und Senioren, die neue Si-
cherheitstechniken kennenlernen möchten und den Blick 
für Risikosituationen schärfen wollen, um kritische Mo-
mente zu vermeiden. 
Das Basic-Motorrad-Training dauert zirka acht Stunden. 
Die Teilnehmer lernen, auf die wichtigen Dinge zu achten 

Das Verkehrsamt informiert: 

und die Fahrweise den Gegebenheiten anzupassen. Nach 
einer Theorieauffrischung geht es mit dem eigenen Motor-
rad in die Fahrpraxis. Die Teilnahme am Fahrsicherheits-
training kostet 80 Euro. Der Landkreis Biberach fördert die 
Teilnahme an diesem Training mit einem Gutschein in 
Höhe von 35 Euro. 
 
Zum ersten Mal wird dieses Jahr ein Pkw-Elektro-Training 
angeboten. Dieses ist speziell für E-Autos ausgelegt, um 
die Fahrphysik und die Möglichkeiten des Fahrzeugs ken-
nenzulernen. Das Training kostet 85 Euro pro Teilnehmer 
und dauert zirka acht Stunden. Es wird wie das Pkw-Trai-
ning bezuschusst. 
 
Die Termine: 
 
Pkw-Training:  
Samstag, 10. Februar, 9 Uhr 
Samstag, 24. Februar, 9 Uhr 
Samstag, 23. März, 9 Uhr 
Samstag, 24. August, 9 Uhr 
Samstag, 21. September, 9 Uhr 
Samstag, 2. November, 9 Uhr 
Samstag, 30. November, 9 Uhr 
 
Motorrad-Training: 
Samstag, 20. April, 9 Uhr 
Samstag, 4. Mai, 9 Uhr 
Samstag, 18. Mai, 9 Uhr 
Samstag, 15. Juni, 9 Uhr 
Samstag, 29. Juni, 9 Uhr 
Samstag, 7. September, 9 Uhr 
 
Senioren-Training: 
Freitag, 12. April, 9 Uhr 
Freitag, 12. April, 13.30 Uhr 
Freitag, 21. Juni, 9 Uhr 
Freitag, 21. Juni, 13.30 Uhr 
Samstag, 10. August, 9 Uhr 
Samstag, 10. August, 13.30 Uhr 
Freitag, 13. September, 9 Uhr 
Freitag, 13. September, 13.30 Uhr 
 
NEU Pkw-Elektro-Training 
Samstag, 13. Juli, Beginn 9 Uhr 

ß¶ß¶ß¶ßß¶ß¶ß

Beflaggung der Dienstgebäude

Am 27. Januar, werden aus Anlass des „Tags des Ge-
denkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ die öf-
fentlichen Gebäude beflaggt (halbmast).
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Bürgermeisterwahl am 03.03.2024

Wegen Ablauf der Amtszeit wird die Wahl des/der Bürger-
meisters/Bürgermeisterin der Gemeinde Dürmentingen, 
Hauptstraße 20, 88525 Dürmentingen notwendig. 
 
Die Wahl findet statt am Sonntag, dem 03. März 2024. 
 
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen 
erhalten hat. Entfällt auf keine Person mehr als die Hälfte 
der gültigen Stimmen, so findet eine Stichwahl zwischen 
den zwei Personen statt, die bei der ersten Wahl die höchs-
ten Stimmenzahlen erhalten haben; bei gleichen Stimmen-
zahlen entscheidet das Los. 
 
Eine erforderlich werdende Stichwahl findet statt 
am Sonntag, dem 17. März 2024. 
 
Bei der Stichwahl ist gewählt, wer die meisten gültigen 
Stimmen erhalten hat; bei gleichen Stimmenzahlen ent-
scheidet das Los. 
 
Die Amtszeit des/der gewählten Bürgermeisters/Bürger-
meisterin beträgt 8 Jahre. 
 
Wahlberechtigt sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 
des Grundgesetzes sowie Staatsangehörige eines ande-
ren Mitgliedstaates der Europäischen Union (Unionsbür-
ger), die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde mit Haupt-
wohnung wohnen und nicht vom Wahlrecht ausgeschlos-
sen sind. Diese werden von Amts wegen in das 
Wählerverzeichnis eingetragen und können wählen. Der 
Bürgermeister ist berechtigt, vom Unionsbürger zur Fest-
stellung seines Wahlrechts einen gültigen Identitätsaus-
weis sowie eine Versicherung an Eides statt mit der 
Angabe seiner Staatsangehörigkeit zu verlangen. 
 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
 
Wahlberechtigt sind die vorstehend genannten Personen 
auch dann, wenn sie in keiner Gemeinde in der Bundes-
republik Deutschland eine Wohnung haben, sich am Wahl-
tag aber seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde 
gewöhnlich aufhalten. Diese Wahlberechtigten werden nur 
auf Antrag in das Wählerverzeichnis der Gemeinde ein-
getragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahl-
berechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er bei 
keiner anderen Stelle in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder noch be-

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl 
des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 

antragen wird. Außerdem hat er nachzuweisen, dass er bis 
zum Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben wird. 
 
Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch 
Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Ge-
meinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit 
dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder 
dort ihre Hauptwohnung begründen, sind mit der Rückkehr 
wahlberechtigt. Wahlberechtigte, die nach ihrer Rückkehr 
am Wahltag noch nicht mindestens drei Monate in der Ge-
meinde wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet 
haben, werden nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen. 
 
Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmel-
degesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem 
schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeich-
nis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt 
mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 der Kommunal-
wahlordnung (KomWO) beizufügen. 
 
Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Er-
klärungen hält das Bürgermeisteramt Dürmentingen, 
Wahlamt, Hauptstraße 20, 88525 Dürmentingen bereit. 
 
Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt wer-
den und – ggf. samt der genannten Erklärungen und eides-
stattlichen Versicherung und Nachweisen – spätestens bis 
zum Sonntag 11.02.2024 beim Bürgermeisteramt Dür-
mentingen, Wahlamt, Hauptstraße 20, 88525 Dürmen-
tingen eingehen. 
 
Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen;  
§ 30 KomWO gilt entsprechend.

Gemeinde Dürmentingen                                                                                                                     Landkreis Biberach

Wir halten Sie auf dem Laufenden -  
und aktualisieren für Sie fortlaufend unsere Homepage.  

Alle Neuigkeiten erhalten Sie unter www.duermentingen.de 
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Gemeinde Dürmentingen                                                                                                                     Landkreis Biberach

Öffentliche Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl 
des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin am 03.03.2024 

und eine etwa erforderlich werdende Stichwahl am 17.03.2024 

Bei der Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der etwa erforderlich werdenden Stichwahl kann nur wählen, wer 
in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

1. Wählerverzeichnis  
1.1 In das Wählerverzeichnis werden von Amts wegen 

die für die Wahl am 03.03.2024 Wahlberechtigten ein-
getragen. 
Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Stichwahl 
wahlberechtigt sind, werden, wenn sie bei der Aufstel-
lung des Wählverzeichnisses bekannt sind, in das 
Wählerverzeichnis mit einem Sperrvermerk für die 
erste Wahl eingetragen; im Übrigen erhalten sie auf 
Antrag einen Wahlschein (siehe Nr. 2). 
Wahlberechtigte, die für die erste Wahl in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätes-
tens 11.02.2024 eine Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss die Berichtigung 
des Wählerverzeichnisses beantragen, wenn er nicht 
Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausü-
ben kann (siehe Nr. 1.3).  
Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Stichwahl 
wahlberechtigt sind, erhalten erst eine Wahlbenach-
richtigung, sobald absehbar ist, dass eine Stichwahl 
stattfindet. Sie können nach Nr. 1.3 die Berichtigung 
des Wählerverzeichnisses beantragen. 
Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bun-
desrepublik Deutschland eine Wohnung haben, sich 
aber am Wahltag seit mindestens drei Monaten in der 
Gemeinde gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag 
in das Wählerverzeichnis eingetragen. Mit dem 
schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne 
Wohnung zu versichern, dass er bei keiner anderen 
Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
seine Eintragung beantragt hat oder noch beantragen 
wird. Außerdem hat er nachzuweisen, dass er bis 
zum Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben 
wird. 
Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen 
durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung 
aus der Gemeinde verloren haben und vor Ablauf von 
drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Ge-
meinde zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung be-
gründen, sind mit der Rückkehr wahlberechtigt. 
Wahlberechtigte, die nach ihrer Rückkehr am Wahltag 
noch nicht mindestens drei Monate in der Gemeinde 
wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, 
werden nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen. 
Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bun-
desmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen 
und nicht in das Melderegister eingetragen sind, wer-
den ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen. Dem schriftlichen Antrag auf 
Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unions-

bürger eine Versicherung an Eides statt mit den Er-
klärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 der Kommunalwahl-
ordnung (KomWO) beizufügen. 
Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das 
Bürgermeisteramt Dürmentingen, Wahlamt, Haupt-
straße 20, 88525 Dürmentingen bereit. 
Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt 
werden und – ggf. samt der genannten Erklärungen 
und eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – 
spätestens bis zum Sonntag 11.02.2024 beim Bür-
germeisteramt Dürmentingen, Wahlamt, Hauptstraße 
20, 88525 Dürmentingen eingehen. 
Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen; § 30 KomWO gilt entsprechend. 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der/die Betroffe-
ne eine Wahlbenachrichtigung, sofern nicht gleichzei-
tig ein Wahlschein beantragt wurde. Dies gilt auch für 
die erst für die etwaige Stichwahl Wahlberechtigten. 

1.2 Das Wählerverzeichnis wird an den Werktagen von 
12.02.2024 bis 16.02.2024 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten für Wahlberechtigte zur Einsicht-
nahme bereitgehalten. Ort der Einsichtnahme: Bür-
germeisteramt Dürmentingen, Wahlamt, Hauptstraße 
20, 88525 Dürmentingen, barrierefrei (rollstuhlge-
recht). 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein 
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsa-
chen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Einsicht 
und Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine 
Auskunftssperre gemäß § 51 Abs. 1 bis 4 Bundesmel-
degesetz eingetragen ist. 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch Daten-
sichtgerät möglich.  

1.3 Der Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für 
unrichtig oder unvollständig hält, kann während der 
Einsichtsfrist, spätestens am Freitag, dem 16.02.2024 
bis 12.00 Uhr beim Bürgermeisteramt Dürmentingen, 
Wahlamt, Hauptstraße 20, 88525 Dürmentingen die 
Berichtigung des Wählerverzeichnisses beantragen. 
Der Antrag kann schriftlich oder zur Niederschrift ge-
stellt werden. 

1.4 Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem 
Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in 
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der Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in einem 
anderen Wahlraum oder durch Briefwahl wählen 
möchte, benötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 2). 

 
2. Wahlscheine 
2.1 Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
2.1.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-

berechtigter, 
2.1.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 

Wahlberechtigter, 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 

versäumt hat, rechtzeitig die Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis nach § 3 Abs. 2 und 4 und § 3b Abs. 1 
KomWO (vgl. 1.1) oder die Berichtigung des Wähler-
verzeichnisses (vgl. 1.3) zu beantragen; dies gilt 
auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er 
ohne sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die 
zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nach-
weise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antrags- oder Einsichtsfrist entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Widerspruchsverfahren fest-
gestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses dem Bürger- 
meisteramt bekannt geworden ist. 

2.2 Für eine etwa erforderlich werdende Stichwahl am 
17.03.2024 erhält ferner einen Wahlschein von Amts 
wegen, wer für die Wahl am 03.03.2024 einen Wahl-
schein nach Nr. 2.1.2 erhalten hat. 

2.3 Wahlscheine können 
für die Wahl am 03.03.2024 bis Freitag 01.03.2024, 
18.00 Uhr für eine etwa erforderlich werdende Stich-
wahl am 17.03.2024 bis Freitag 15.03.2024, 18.00 
Uhr beim Bürgermeisteramt Dürmentingen, Wahl-
amt, Hauptstraße 20, 88525 Dürmentingen schrift-
lich, mündlich oder elektronisch (nicht aber 
telefonisch) beantragt werden. 
Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung 
oder aufgrund der Anordnung einer Absonderung 
nach dem Infektionsschutzgesetz der Wahlraum nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten auf-
gesucht werden kann, kann der Wahlschein noch bis 
zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragt werden. Das Glei-
che gilt für die Beantragung eines Wahlscheins aus 
einem der unter Nr. 2.1.2 genannten Gründen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit 
Behinderungen kann sich für die Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen.  
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden. 

2.4 Wer einen Wahlschein hat, kann entweder in einem 
beliebigen Wahlraum der Gemeinde oder durch Brief-
wahl wählen. Der Wahlschein enthält dazu nähere 
Hinweise. Mit dem Wahlschein erhält der Wahl-
berechtigte 

• einen amtlichen Stimmzettel 
• einen amtlichen Stimmzettelumschlag für die Brief-

wahl  
• einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der 

Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist. 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterla-
gen für einen anderen ist nur zulässig, wenn die Emp-

fangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nach-
gewiesen wird. Der Wahlberechtigte, der seine Brief-
wahlunterlagen beim Bürgermeisteramt selbst in 
Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle die Briefwahl 
ausüben. 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens oder Schrei-
bens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur 
Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr voll-
endet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt (zulässige Assistenz). Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfs-
person besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhal-
tung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfestellung von der Wahl einer anderen Person er-
langt hat. 

2.5 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelum-
schlag) und dem Wahlschein so rechtzeitig an den 
Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses der 
Gemeinde, die auf dem Wahlbrief angegeben ist, ab-
senden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 
18.00 Uhr eingeht.  
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von Deutsche Post AG unentgeltlich beför-
dert. 
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden. 

Öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses 
 
Am Dienstag, 06.02.2024, findet um 18:30 Uhr eine öffent-
liche Sitzung des Gemeindewahlausschusses im großen 
Sitzungssaal des Rathauses in Dürmentingen statt. 
 
Tagesordnung 
1. Prüfung der Bewerbungen, Beschluss über deren Zu-

lassung und Feststellung der Bewerbungen in der Rei-
henfolge ihres Eingangs (§ 10 Abs. 5 KomWG i.V.m. § 
20 Abs. 6 KomWO) 

2. Elektronisch gestützte Ermittlung des Wahlergebnisses 
– Billigung nach § 37 Abs. 8 KomWO 

 
Zur Sitzung hat jedermann Zutritt. 
 
Die öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses 
wird nach § 21 Abs. 3 KomWO durch Aushang am Eingang 
des Rathauses bekanntgegeben. 
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Kommunalwahl am 09.06.2024

Gemeinde Dürmentingen                                                                                                                     Landkreis Biberach

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl des Gemeinderats  
und des Ortschaftsrats am 9. Juni 2024
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Öffentliche Stellenausschreibungen seitens der Verwaltungsgemeinschaft
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Mitteilungen

 Öffnungszeiten des Rathauses

Vormittags:  
Montag bis Freitag von    08.30 bis 12.00 Uhr 
Montag                                14.00 bis 18.00 Uhr 
Am Glombigen Donnerstag, den 08.02.2024 ist das 
Rathaus nachmittags telefonisch nicht zu erreichen. 
Außerdem bitten wir zur beachten, dass das Rat-
haus am Rosenmontag, den 12.02.2024 geschlossen 
bleibt.   
Für die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis zur 
Bürgermeisterwahl ist an diesem Tag ein Bereit-
schaftsdienst (zu den üblichen Öffnungszeiten)  ein-
gerichtet.

HN Erscheinungstermine

Die nächsten Heimatnachrichten erscheinen am:  
Freitag, 09.02.2024 
Freitag, 23.02.2024  
Der redaktionelle Annahmeschluss ist dienstags,  
10:00 Uhr. Wir bitten um Beachtung!

Sprechstunde des Bürgermeisters

● 29.01. und 05.02.2024 
in der Zeit von 17.00 bis 18.00 Uhr  

Seit Oktober findet die Sprechstunde des Bürgermeis-
ters statt Mittwochs nun Montags zwischen 17.00 bis 
18.00 Uhr statt. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, kommen Sie ein-
fach vorbei und melden Sie sich im Vorzimmer des 
Bürgermeisters!  
Falls Sie mehr Zeit für Ihr Anliegen benötigen oder 
einen anderen Gesprächstermin wünschen, ist dies 
natürlich ebenfalls möglich. 
Hierfür bitten wir um eine Terminvereinbarung über das 
Vorzimmer des Bürgermeisters unter  
Telefon: 07371 / 95 07 – 30

Gemeinde Uttenweiler  
– Landkreis Biberach – 
Die Gemeinde Uttenweiler (ca. 3.600 Einwoh-
ner) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n  

Kassenverwalter (m/w/d)  
   mit 50 % Beschäftigungsumfang 

 
Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz und 
eine leistungsgerechte Bezahlung sowie alle Leistungen nach 
TVöD in einem angenehmen Betriebsklima und in einem mo-
dernen Team. Wir unterstützen Sie bei Fort- und Weiterbil-
dung. Die vollständige Stellenausschreibung kann auf der 
Homepage der Gemeinde Uttenweiler www.uttenweiler.de 
unter „Aktuell > Stellenangebote“ eingesehen werden. Bei In-
teresse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 19. Fe-
bruar 2024.

Gemeinde Uttenweiler  
– Landkreis Biberach – 
Die Gemeinde Uttenweiler  
(ca. 3.600 Einwohner) sucht  

pädagogische Fachkräfte 
(m/w/d)  

in Vollzeit oder Teilzeit 
für unsere gemeindlichen Kindergärten.  
Wir bieten Ihnen  
- Verantwortungsvoller, moderner und kreativer Arbeitsplatz 
- leistungsgerechte Bezahlung nach S 8a TVöD (Erzieher/in) 
- intensive Fort- und Weiterbildung 
- junges und aufgeschlossenes Team 
- flexible Arbeitszeiten mit einem Arbeitszeitkonto  
- 30 Tage Urlaub, zusammenhängender Urlaub von 3 Wochen 

möglich 
- betriebliche Altersvorsorge 
- vermögenswirksame Leistungen 
- zwei dienstfreie Tage an Heiligabend und Silvester 
- E-Bike-Leasing  
Unsere Erwartungen an Sie: 
- Erfolgreich abgeschlossene Fachausbildung als Erzieher/in 

oder vergleichbare Qualifikation 
- Einen wertschätzenden, liebevollen und individuellen Um-

gang mit Kindern 
- Flexibilität 
- Teamfähigkeit, Eigeninitiative, Engagement und Zuverlässig-

keit  
Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden 
Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an die Ge-
meindeverwaltung Uttenweiler, Hauptstraße 14, 88524 Utten-
weiler. 
Bei Fragen können Sie sich gerne bei Frau Désirée Feicht, 
Hauptamtsleiterin, Tel. 07374 9206-20,                 
E-Mail: desiree.feicht@uttenweiler.de oder an unsere Kinder-
gartenleitungen wenden. 
www.uttenweiler.de
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Fasnet in der Gesamtgemeinde Dürmentingen
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Termine Dreiviertelsnarren Dürmentingen 2024 
 

26.01.2024 Daiberhexennacht in Ertingen 
Busshuttle ab Narrenstube -siehe extra 
Beitrag- 

 
27.01.2024 1. Gabel –  

Narrensitzung im Feuerwehrhaus Folgende 
Lokale sind für die Maschger geöffnet: 
Feuerwehrhaus, Bunker, Storchen, Da Vinci, 
Narrenstube, Landjugend Barbetrieb 

 
28.01.2024 Jubiläums- und Gabeltrefffen in Ertingen – 

Umzugsbeginn 13:30 Uhr  
Startnummer - 3 
Hinfahrt: 11:30 Uhr, 12:15 Uhr, 13:00 Uhr 
Heimfahrt: 16:15 Uhr, 17:00 Uhr, 17:45 Uhr 

 
02.02.2024 Ballkartenverkauf Narrenstube 

18:00 – 20:00 Uhr 
 
03.02.2024 2. Gabel – Narrensitzung im Bunker 

Folgende Lokale sind für die Maschger geöff-
net: 
Feuerwehrhaus, Bunker, Storchen, Da Vinci, 
Narrenstube, Landjugend Barbetrieb 

 
04.02.2024 Landschaftstreffen Riedlingen –  

Umzugsbeginn 13:30 Uhr –  
Startnummer 32  
Hinfahrt: 11:00 Uhr, 11:45 Uhr, 12:30 Uhr 
Heimfahrt: 16:15 Uhr, 17:00 Uhr, 17:45 Uhr 

 
08.02.2024 Glombiger Donnerstag 

09:00 Uhr  
Treffpunkt an der Volksbank. Alle Hästräger 
sind herzlich willkommen! Besuch in der Be-
gegnungsstätte Lebendige Ortsmitte, Rat-
haus und Kindergarten  
11:00 Uhr  
Schülerbefreiung – Messen der Narrenlinde 
11.30 Uhr  
Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen 
für alle 
Essenbonverkauf vom 22.01. bis zum 
29.01. in der Grundschule, im Kindergar-
ten und in der Apotheke 

13:00 Uhr  
Umzug zum Rathaus, Schlüsselübergabe, 
Tanz um den Narrenbaum  
14:00 Uhr  
Kinderball mit vielen tollen Spielen und Disco 
16:00 Uhr  
Programmende 

 
3. Gabel 
Folgende Lokale sind für die Maschger geöff-
net:  
Feuerwehrhaus, Bunker, Storchen, Da Vinci, 
Narrenstube, Landjugend Barbetrieb 

 
10.02.2024 Großer Narrenball –  

Beginn 20 Uhr –  
Eintrittspreis 10,00 Euro  
Einlass ab 19:00 Uhr 
Kostenlos günstiger Heimfahrservice bis 3:00 
Uhr Spenden Willkommen 
Radius 10 km 

 
11.02.2024 Ausfahrt nach Lindau –  

Umzugsbeginn 14 Uhr  
Hinfahrt: 11:00 Uhr 
Heimfahrt: 17:30 Uhr 

  
12.02.2024 Fasnetsmondig und Stroßafasnet Motto: 

Dürmentingen spielt 
Umzugsbeginn 14:00 Uhr –  
Aufstellung bei der Turn- und Festhalle 
Umzug über Riedlinger Straße, Hauptstraße 
zur Stammstraße Auflösung und Vorführun-
gen vor dem Pfarrhaus 
Folgende Lokalitäten sind geöffnet:  
Narrenstube und Johannessaal 

 
13.02.2024 Fasnetsverbrennen 

Abmarsch um 19:00 Uhr an der Narrenstube 
 
14.02.2024 Aschermittwoch 
 
23.02.2024 Abgabe der Häser in der Turnhalle von 

17.30 – 18.30 Uhr

Für unsere Jungnarren bieten wir in diesem Jahr einen Shuttle-Bus nach Ertingen zur 

Daiberhexen Party Nacht 
an. Der Bus fährt für alle ab 16 Jahren mit Partypass! 

Wir fahren in Zivil ohne Vereinshäs – Keine offizielle Ausfahrt 

Abfahrt ab Narrenstube um 20.30 Uhr 

Hinweis: U18 holen wir um 0:00 Uhr ab,  

wir übernehmen nur die Fahrten, aber keine Aufsichtspflicht. 

Alle Jungnarren (16-99) nehmen wir natürlich auch mit ☺
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 Dreiviertelsnarren D
ürm

entingen e.V.

09.00 Uhr Treffpunkt der Narren an der Apotheke  
ALLE Hästräger sind herzlich willkommen  
anschl. Besuch im Rathaus, Kindergarten, Lebendige Ortsmitte 

 
11.00 Uhr Schülerbefreiung und Messen der Narrenlinde 
 
11.30 Uhr Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen für ALLE 

in der Turn- und Festhalle  
Wir bieten Ihnen an: 

Schaschliktopf mit Spätzle                                    9,00 € 
Rigatoni mit Tomatensoße                                     7,00 € 
Kleine Portion Rigatoni mit Tomatensoße           4,00 € 
Hotdog                                                                   3,50 € 

  
Es ist erforderlich, dass Sie vorab einen entsprechenden Bon  
für  das Mittagessen in folgenden Einrichtungen kaufen:  
Sekretariat der Grundschule, Kath. Kindergarten sowie in  
der Kanzach-Apotheke. 
Der Bon-Verkauf beginnt am 22.01. und endet am 29.01.2024. 

 
13.00 Uhr Gemeinsamer Umzug mit den Schalmeien (Aufstellungsplatz Schule) 

Absetzen des Bürgermeisters, Schlüsselübergabe 
und Tanz um den Narrenbaum.  
Über eine rege Teilnahme freuen wir uns!  

 
14.00 Uhr Beginn des Kinderballs in der Turn- und Festhalle  

Es erwarten Euch viele tolle Spiele und Disco   
In der Caféteria findet parallel ein Kaffeekränzchen statt. 
Für Kaffee und Kuchen ist bestens gesorgt.  

16.00 Uhr Programm-Ende   
Bitte beachten Sie, dass die Aufsichtspflicht für die Kinder ab 11.20 Uhr und auch 
während des Kinderballs bei den Eltern bzw. den Erziehungsberechtigten liegt. 
 
Schirmherr Dietmar Holstein, Bürgermeister 

Der Narrenverein, der Schulförderverein und der Elternbeirat der Grundschule

Glombiger Donnerstag 
Wir laden Sie alle zum  

Glombigen Donnerstag,  
den 8. Februar 2024  
recht herzlich ein. 
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Terminkalender der Schelmenzunft Heudorf e.V.  - Fasnet 2024

Freitag, 09.02.2024 Kinderball  
14.00 – 16.30 Uhr  

in der Schelmenstube  
  
 
Samstag 10.02.2024 

Verkauf Fasnetszeitung 
 
Sonntag, 11.02.2024 Fasnetssonntag 
09:15 Uhr Gottesdienst mit der Schelmenzunft anschlie-

ßend närrischer Empfang in der Schelmen-
stube für ALLE Mitglieder 

14.00 Uhr Umzug unter dem Motto: 
"Andere Länder andere Sitten..." 
Aufstellung am Schelmenturm 
Vorstellung und Prämierung der Gruppen 

 
Montag, 12.02.2024 
Umzug Breisgauer Narrenzunft 
14:00 Uhr Umzugsbeginn 
08:45 Uhr Treffpunkt Bahnhof Riedlingen 
17:40 Uhr Rückfahrt mit dem Zug ,  

Ankunft Riedlingen ca. 21:00 Uhr 
 
Dienstag, 13.02.2024 
Umzug Steinhilben 
12:15 Uhr Abfahrt mit dem PKW am DGH 
13:30 Uhr Umzugsbeginn, Lauf-Nr. 8 
19:00 Uhr „Fasnet verbrennen “ im Schelmenhäs mit 

Musikkapelle + Jugendfeuerwehr beim DGH 
anschließend Ausklang in der Schelmenstube 

 
Mittwoch, den 14.02.2024 

Gemeinsames Aufräumen, ab 17:00 Uhr.  
Wir freuen uns über jeden Helfer 

 
Ringpaschen 18.02.2024 

Schelmenstube 14:00 Uhr

Und so geht’s weiter: 
 
Samstag 27.01.2024 
ab 10:00 Uhr Fasnetsbändel aufhängen 
  
Samstag, 27.01.2024 
Gabeltreffen NZ Ertingen 
18:30 Uhr Narrenbaum stellen (bitte kommt im Schel-

menhäs mit Maske) 
20:00 Uhr Brauchtumsabend + Partynacht   
 
Sonntag, 28.01.2024 
Gabeltreffen NZ Ertingen 
12:45 Uhr Abfahrt mit dem PKW am DGH 
13:30 Uhr Umzugsbeginn, Laufnr. 4  
 
Samstag, 03.02.2024 
Ball der Vereine im DGH 
19.00 Uhr Einlass  
20.00 Uhr Beginn  
 
Sonntag, 04.02.2024 
Landschaftstreffen der Landschaft Donau in Riedlingen 
Treffpunkt Aufstellungsplatz 
13:30 Uhr Umzugsbeginn, Lauf-Nr. 37  
 
Mittwoch 07.02.2024  

Kaffeekränzchen 
15:00 Uhr Schelmenstube  
 
Glombiger Donnerstag, 08.02.2024 
09.00 Uhr Rathaus Heudorf „Schellenübergabe“ an 

den Büttel 
10.15 Uhr Schülerbefreiung im Heim St. Josef 
12.00 Uhr Mittagessen in der Schelmenstube 
14.15 Uhr Kindergartenbefreiung  
19.00 Uhr "Bär raus lau" (Treffpunkt: Schelmenturm)  
anschließend Narrenbaum stellen mit  

Hemadglonkerumzug und Fasnet ausschel-
len mit dem Büttel  

anschließend „Hemadglonkerball” 
  
 

Alle Schelmen und die ganze Einwohnerschaft sind herzlich eingeladen  

an den Umzügen und Veranstaltungen teilzunehmen. 

 

Die Schelmenzunft wünscht eine schöne Fasnet 2024 – Ätsche Gätsche -- 

Herzlichen Dank an alle Schelmen Groß und Klein sowie der Musikkapelle Heudorf,  
die in Neufra und Altshausen dabei waren. 
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Abendsprechstunde der Ortsvorsteher

Ortsverwaltung Hailtingen 
Ortsvorsteher Franz Egle 
Freitags: 19.00 - 20.00 Uhr im MZR im Rathaus Hailtingen 
Telefonisch zu erreichen: 
Tagsüber unter:  0157 - 52 61 06 31 
E-Mail: Ortsverwaltung-Hailtingen@duermentingen.de 
Freitagabend im Rathaus Hailtingen unter: 07371 - 7379   
Ortsverwaltung Heudorf 
Ortsvorsteher Gerhard Schmid 
Mittwochs: 19.00 - 20.00 Uhr im Rathaus Heudorf 
Telefonisch zu erreichen: 
Tagsüber unter: 07371 - 93 64 965 
E-Mail: Ortsverwaltung-Heudorf@duermentingen.de 
Mittwochabend im Rathaus Heudorf unter: 07371 - 68 27

Müllabfuhr, Papiertonne, Gelber Sack

Restmüll 
Montag, 05.02.2024 
Montag, 19.02.2024 
 
Papiertonne 
Donnerstag, 01.02.2024 
Donnerstag, 29.02.2024  
 
Gelber Sack 
Freitag, 02.02.2024 
Freitag, 01.03.2024  
  
Öffnungszeiten des Recyclingzentrums Unlingen 
Tel.: 07371 8411  
Montag, Mittwoch, Freitag     09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
                                             13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Dienstag, Donnerstag           13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Samstag                                09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Sperrmüllabfuhr online beantragen:  
awb-biberach.de - Bei Rückfragen: 07351 527 177

Öffnungszeiten des Grüngutsammelplatzes

Sommerzeit (März - November) 
Mittwoch 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
Samstag 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr  
Winterzeit (Dezember - Februar) 
Samstag 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Am 01.01.2024 feierte  
Herr Anton Holstein, Heudorf  
seinen 85. Geburtstag  
 
 
 
 
und am 15.01.2024 feierte  
Herr Karl Raichle, Dürmentingen  
seinen 90. Geburtstag 

Wir gratulieren unseren Februar Jubilaren 
 
am 07.02.2024 Manfred Schäfer, Dürmentingen  
zum  80. Geburtstag 
am 27.02.2024 Helmut Hassler, Dürmentingen   
zum  70. Geburtstag 
 
und wünschen ein schönes neues Lebensjahr mit vie-
len netten Begegnungen und Erlebnissen! 
 
Natürlich gratulieren wir aber auch allen Jubilaren, die ihren 
Geburtstag zwischen diesen 5er-Schritten feiern dürfen 
und den Jubilaren, welche nicht öffentlich genannt werden 
möchten. 

Jubilare +

Geburt

Wir gratulieren zur Geburt von  
 
Samuel Fischer, geb. am 02.01.2024 in Ehingen, Tochter 
der Miriam Fischer  und des Patrik Hepp, Heudorf

Standesamtliche Nachrichten

 

Bürgermeister Dietmar Holstein überbrachte die Glückwün-
sche seitens der Gemeinde und des Wohlfahrt- und Kran-
kenpflegeverein. Wir wünschen herzlichst ein glückliches 
und vor allen Dingen gesundes neues Lebensjahr.

Am 24.12.2023 feierte das  
Ehepaar  
Danuta und Andreas Liwon 
seine Goldene Hochzeit.  
 
 
 
 
 
Bürgermeister Dietmar Holstein 
wünschte seitens der Gemeinde 
und des Wohlfahrt- und Kranken-
pflegevereins zu diesem beson-
deren Ereignis alles Gute, vor 
allem Gesundheit sowie Gottes 
Segen. Wir wünschen noch viele 
glückliche, gemeinsame Jahre 
und Erlebnisse. 

Ehe‐Jubilare 
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Begegnungsstätte in der „Lebendige Ortsmitte“ – 
Unser Generationentreffpunkt! 
Gerne würden wir in unserer Begegnungsstätte diverse, 
für die Räumlichkeiten geeignete Workshops anbieten 
und brauchen dazu Euch! 
Zum gestalten des Programms suchen wir Langeweiler 
Vertreiber, Gute Laune Macher, Menschen mit dem 
Herz auf dem rechten Fleck,  damit es angemessen un-
terhaltsam und lehrreich wird.  
Unsere Workshops sollen Raum für produktiven Austausch 
bieten. Dafür suchen wir Menschen, die Lust haben Work-
shops anzubieten, kleine Talks zu halten oder sonstige 
Ideen haben, in denen Menschen zusammen an Projekten 
oder Themen arbeiten können.  
Sei es Handarbeiten, Tipps und Tricks für Alltag und Frei-
zeit oder was auch immer Eure Herzensthemen vielleicht 
sind. Es brauchen dazu keine Bewerbungsunterlagen aus-
gefüllt zu werden.  
Melde Dich einfach im Rathaus unter 95 07 14.

Seniorenmittagstisch, jeweils Montags und Mittwochs, 
in der Mensa 
Interessierte melden sich bitte im Grundschulsekretariat 
bei Frau Michaela Kegel unter 07371 – 5725,  die das Mit-
tagessen an der Schule koordiniert. Wichtig zu wissen: 
Die Anmeldungen sollten jeweils bis Mittwoch für das 
Essen in der Folgewoche (also stets eine Woche im Vo-
raus) bei Frau Kegel eingehen.  
Das Senioren-Mittagsessen inkl. 1 Mineralwasser  
kostet 7 €. Das Angebot gilt außerhalb der Schulferien. 

                               Bürgerschaftliches 
                                 Engagement

Veranstaltungskalender

Januar

Montag, 29.01.2024 19.30 Uhr 
Gemeinderatsitzung 
Sitzungssaal, Rathaus Dürmentingen 
Gemeinderat Dürmentingen 

Februar

Samstag, 03.02.2024 ab 09.00 Uhr 
Sammlung für Funken in Hailtingen 
KLJB Hailtingen  
Freitag, 09.02. und Samstag 10.02.2024 
Sammlung Haushaltspapier/Karton/Mischpapier 
Paulareal, Ortsmitte 
MV Dürmentingen  
Donnerstag, 15.02.2024 ab 14.30 Uhr 
Gemütlicher Spielenachmittag mit Kaffee und Kuchen und 
guten Gesprächen 
Begegnungsstätte, Bussenstr. 15/1, Dürmentingen 
Nachbarschaftshilfe Dürmentingen  
Samstag, 17.02.2024  in Hailtingen 
09.00 – 12.00 Uhr: Selbstanlieferung „Funkenmaterial“ 
Funkenplatz Hailtingen 

19.00 Uhr: Abbrennen des Funkens.  
Für Verpflegung ist gesorgt! 
KLJB Hailtingen  
Samstag, 17.02.2024 in Dürmentingen 
08.30 Uhr: Sammlung für Funken in Dürmentingen 
19.00 Uhr: Abbrennen des Funkens mit Bewirtung durch 
die Jungfeuerwehr der Abt. Dürmentingen 
FFW Dürmentingen  
Sonntag, 18.02.2024 
Funkensonntag in Heudorf  
Mittwoch, 21.02.2024, 18.30 Uhr 
Vorstandsitzung Vereine bzgl. 30. Dorffest 
Sitzungssaal Rathaus 
Gemeindeverwaltung Dürmentingen  
Freitag, 23.02.2024 20.00 Uhr 
Hauptversammlung 
Schützenhaus 
Schützengilde Dürmentignen  
Samstag, 24.02.2024  
Hauptversammlung 
DGH Heudorf 
FFW Heudorf  
Montag, 26.02.2024 19.30 Uhr 
Gemeinderatsitzung 
Sitzungssaal, Rathaus Dürmentingen 
Gemeinderat Dürmentingen  
Donnerstag, 29.02.2023 ab 14.00 Uhr 
Rentnertreff 
Preußischer Hof in Burgau 
Rentnerclub  

*** Die „Närrischen Termine“ bitten wir der  
inliegenden Übersicht zu entnehmen! ****

Gemeinsame Kirchliche Nachrichten 
Dürmentingen, Hailtingen, Heudorf

Pfarrer Michael Stork 
Pfarrhaus Ertingen, Dürmentinger Str. 15, Tel. 07371/6474 
E-Mail: MichaelF.Stork@drs.de   
E-Mail des Pfarrbüros: SE.Ertingen@drs.de 
Homepage der Seelsorgeeinheit: www.se-ertingen.de   
Öffnungszeiten der Pfarrbüros: 
Büro Ertingen: Tel. 07371/6474   
Dienstag, Mittwoch, Freitag: 8.30 – 11.30 Uhr    
Mittwoch: 14.30 bis 18.00 Uhr 
Am Mittwoch, 07.02. bleibt das Pfarrbüro Ertingen am 
Nachmittag geschlossen! 
Büro Dürmentingen: Tel.: 07371/6389 
Dienstag: 9:30 – 12.30 Uhr        
Donnerstag: 8.30 – 11.30 Uhr

Kath. Kindergarten St. Johannes Dürmentingen  
Telefon: (07371) 5289 
Fax: (07371) 9279442 
E-Mail: info@kindergarten-duermentingen.de   
Kath. Kindergarten Sonnenschein Heudorf  
Telefon: (07371) 6827 
E-Mail: LeitungSonnenschein.Heudorf@kiga.drs.de

Kirchliche Nachrichten
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Kirchenchor Dürmentingen

Organisierte Nachbarschaftshilfe Dürmentingen 
Für alle Fragen steht Ihnen unsere Einsatz-
leitung Angelika Schirmer,  
Telefon: 07371/6433 zur Verfügung. 
Gerne dürfen Sie sich auch im Rathaus mel-
den, Telefon: 07371/9507-0. 

Vierter Sonntag im Jahreskreis; Lesejahr B 
1. Lesung: Deuteronomium 18,15-20 
2. Lesung: 1. Korinther 7,32-35 
Evangelium: Markus 1,21-28 
» Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und ver-
ließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle und einer 
fragte den andern: Was ist das? Eine neue Lehre mit Voll-
macht: Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Be-
fehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet 
von Galiläa. « 
Bibelwort: Markus 1,21-28    AUSGELEGT !!! 
… und er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat … 
Die ganze Geschichte von dem Menschen, der von einem 
unreinen Geist besessen ist und in der Synagoge von Ka-
farnaum herumpoltert, bevor er von Jesus geheilt wird, 
kann ein wenig den Blick verstellen auf das, was mir an 
diesem Evangelium persönlich wichtig ist. Jesus lehrt wie 
einer der Vollmacht hat – zweimal wird das in diesem kur-
zen Evangeliumstext betont – doch das Entscheidende ist 
nicht, ob ihm die unreinen Geister gehorchen, sondern ob 
seine Lehre auch über mich Vollmacht hat, ob ich seinen 
Worten gehorche. 
Vollmacht ist ein starkes Wort. Wenn ich über etwas die 
Vollmacht habe, dann bin ich es letztlich, der entscheidet. 
Hat Jesus diese Vollmacht über mich? Gehorche ich sei-
nem Wort, richte ich mein Leben nach ihm aus? Und was 
ist, wenn ich daran scheitere, wenn ich den Weg, den er 
mir vorgibt, verlasse? Aus dem rechtlichen Bereich kennen 
wir die sogenannte „Vorsorgevollmacht“: Ich bevollmäch-
tige vorsorglich eine Vertrauensperson, die im Bedarfsfall 
rechtliche Angelegenheiten für mich wahrnimmt. Vertrau-
ensperson: Jesus – uneingeschränkt Ja. Bedarfsfall: Ja, 
es gibt Situationen, in denen ich nicht weiterweiß und mir 
auch Gottes Wort keine direkte Hilfe ist. Gut, wenn Jesus 
mir dann den Weg weist und ihn gehen hilft.                
Michael Tillmann 
 
Weitere Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit: 
Samstag, 03.02. um 18:00 Uhr in Binzwangen 
Sonntag,  04.02. um 10:30 Uhr in Ertingen 
Samstag, 10.02. um 18:00 Uhr in Erisdorf 
Sonntag,  11.02. um 10:30 Uhr in Binzwangen 
 „Deutschland betet Rosenkranz“ 
Jeden Mittwoch ist um 18:00 Uhr Rosenkranz vor der Ma-
rienkapelle Ertingen (bei jedem Wetter!) 
 

Ehrung und Verabschiedung einer treuen Sängerin im 
Kirchenchor St. Johannes Ev. 

Mit Wehmut, aber auch mit großem Dank wurde Ehrensän-
gerin Frida Höge in den Ruhestand verabschiedet. 
Seit unglaublichen 68 Jahren war sie eine wertvolle und treue 
Sängerin im Kirchenchor St. Johannes Ev. in Dürmentingen. 
Mit ihrer sicheren Sopranstimme und als stets verlässliche 
Sängerin war sie eine geschätzte Stütze für den Chor. 
Wie oft sie sich zu Chorproben und zu Messgesängen in all 
den Jahren Zeit genommen hat und das „Kirchengässle“ pas-
siert hat, kann man nur erahnen. Vorständin Christina Mahle-
Koch würdigte diese beachtliche Leistung und die 
Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors unter der Leitung 
von Sarah Baranja verabschiedeten ihre so langjährige So-
pransängerin mit einigen ihrer „Wunschlieder“ und mit einem 
Geschenk in den Ruhestand.  
Mögen der verdienten Sängerin weiterhin Gesundheit, Glück, 
Lebensfreude, Zuversicht und Gottes reichster Segen be-
schieden sein.   
Begleitet von ihrer Familie lud sie anschließend zu einem Um-
trunk mit Häppchen ein und ließ diesen Ehrentag mit humor-
vollen Anekdoten aus ihrer langen Sangeszeit ausklingen.  

Kindergottesdienst am 21.01.2024 
Wir freuten uns sehr, 10 Kinder mit ihren erwachsenen Be-
gleitern zu unserem Kindergottesdienst am 21. Januar 
2024 begrüßen zu dürfen. Das Thema lautete „Wir gehören 
zu Jesus“. Nach einer musikalischen Einstimmung be-
schäftigten wir uns mit der Geschichte um Swimmy aus 
dem gleichnamigen Bilderbuch. Die Kinder erlebten durch 
die Bilder und die Geschichte, dass wir in unserer Kirchen-
gemeinde Dürmentingen eine Gemeinschaft bilden, so wie 

die Gemeinschaft 
der Fische im 
Buch. Glauben be-
deutet, miteinander 
auf dem Weg zu 
sein, jeden Tag mit-
einander zu leben, 
jeder an seinem 
Platz. Jeder ist ge-
rufen. Diese Ge-
schichte ist eine 
„Hab-keine-Angst“ – und „gemeinsam-sind-wir-stark-Ge-
schichte“. Deshalb wurden die zuvor von den Kindern ge-
bastelten roten kleinen Fische aus Papier im Anschluss zu 
einem großen Fisch gelegt. So wurde die Bedeutung der 
Geschichte anschaulich. Jedes Kind hat am Ende des Kin-
dergottesdienstes seinen gebastelten Fisch mit nach 
Hause genommen. Uns hat der Kindergottesdienst mit 
Euch wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns schon 
auf den nächsten!  
Viele Grüße, Euer Kindergottesdienst-Team 
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Erwachsenenbildung  
SE Ertingen

Nächstes Friedensgebet in der 
Gemeinde Dürmentingen am 
Freitag, 02.02.2024 um 18.00 Uhr 
In einer Zeit, in der die Welt von 
Konflikten und Unruhen geprägt ist, 
möchten wir als Gemeinschaft ein 
Zeichen der Hoffnung setzten und 
für den Frieden in der Welt beten. 
Möge das Friedensgebet die lei-
denden Menschen in Kriegsgebie-

ten erreichen und Trost spenden. Unsere Gedanken sind 
bei den Entscheidungsträgern, dass sie den Weg des Dia-
logs und der Versöhnung wählen. In der Hoffnung, dass 
das Licht der Maria Lichtmess die Dunkelheit des Krieges 
durchdringt und Wärme sowie Verständnis in diese Länder 
trägt. Frieden möge Einzug halten. Seid herzlich willkom-
men, am 02. Februar um 18.00 Uhr in der Kirche St. Jo-
hannes in Dürmentingen zu erscheinen und eure Stimme 
dem Friedensgebet anzuschließen. Jeder Besucher erhält 
eine geweihte Kerze mit nach Hause. Eine wundervolle 
Geste. Das Teilen von geweihten Kerzen symbolisiert Ein-
heit und den Wunsch nach Frieden. Möge das warme Licht 
dieser Kerzen die Herzen der Menschen erleuchten und 
den Frieden nach außen tragen. In der Gemeinschaft liegt 
die Kraft für Veränderungen und Harmonie.  
Auf Euer Kommen freut sich das Familiengottesdienstteam  

Singen macht glücklich 
Am vergangenen Freitag trafen sich zahlreiche interes-
sierte Männer und Frauen im Raum der Begegnung in Bin-
zwangen, um sich von Frau Christine Eichner gesanglich 
inspirieren zu lassen. Als erstes durften die Kursteilnehmer 
bei den verschiedenen Tönen der Klangschale Ihren Alltag 
ablegen, um bei den Stimmfarben anzukommen. Nach 
einer kurzen Vorstellungsrunde wurde auch direkt mit den 
Lockerungsübungen von Körper und Stimme begonnen.  

Schon beim ersten Kanon waren die Kursteilnehmer über-
wältigt und es war bei allen ersichtlich, wie Singen doch 
glücklich machen kann. Es folgten viele Informationen und 
Übungen über unsere Stimme, u. a. über die Kopf- bzw. 
Bruststimme. Auch die Atmung wurde durch einige Übun-
gen erklärt und trainiert. Es war eine spürbar glückliche 
Veranstaltung.                                                                                                                    
Hinweis: Unser Jahresprogramm für 2024 können Sie 
unter www. se-ertingen.de einsehen.

Foto: U.Gaber

                               Pfarrei St. Johannes 
                               Dürmentingen

Sonntag, 28. Januar– 4. Sonntag im Jahreskreis 
08:30 Uhr Rosenkranz 
09:15 Uhr Eucharistiefeier  
Ministranten: Andreas Baur – Jakob Geisinger 

Inken Ströbele – Kira Städler 
Tim Behnke – Luna Geisinger 

 
Mittwoch, 31. Januar     
16:30 Uhr Rosenkranz 
 
Freitag, 2. Februar 
08:00 Uhr Herz-Jesu-Andacht mit Aussetzung des Aller-

heiligsten  
09:00 Uhr Eucharistiefeier mit Kerzenweihe und Blasi-

ussegen 
Stilles Gedenken 

18:00 Uhr Friedensgebet 
 
Samstag, 3. Februar  
08:30 Uhr Eucharistiefeier zum unbefl.Herz Mariens 
09:00 Uhr Aussetzung des Allerheiligsten 
 
Sonntag, 4. Februar – 5. Sonntag im Jahreskreis 
08:30 Uhr Rosenkranz 
09:15 Uhr Eucharistiefeier mit Kerzenweihe und allg. 

Blasiussegen 
 
Mittwoch, 7. Februar     
16:30 Uhr Rosenkranz

                               Pfarrei St. Georg 
                               Hailtingen

Sonntag, 4. Februar – 5. Sonntag im Jahreskreis 
08:00 Uhr Eucharistiefeier mit Kerzenweihe und allg. 

Blasiussegen 
 
Mittwoch, 7. Februar 
09:00 Uhr Eucharistiefeier 
 
Sonntag, 11. Februar – 6. Sonntag im Jahreskreis 
08:00 Uhr Eucharistiefeier  

Fasnets - Kaffeekränzchen im Pfarrhaus 
Hiermit ergeht an alle eine herzliche Einladung zu unserem 
diesjährigen Kaffeekränzchen am Fasnets-Freitag 
9.2.2024 ab 14 Uhr im Pfarrhaus. Trotz der Baustelle im 
Pfarrhaus machen es uns die Handwerker möglich das 
Kaffeekränzchen zu veranstalten, herzlichen Dank dafür. 
Es gibt natürlich wieder leckere selbstgemachte Kuchen, 
Berliner, Kaffee, Tee, antialkoholische Getränke und für 
musikalische Unterhaltung ist auch gesorgt. 
Über Euer Kommen zu einem gemütlichen lustigen Nach-
mittag würden wir uns sehr freuen. 
Der Erlös ist für die Ministrantenarbeit bestimmt. 
Die Minis mit ihren Betreuerinnen 
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                               Pfarrei St. Oswald 
                               Heudorf

Sonntag, 28. Januar – 4. Sonntag im Jahreskreis 
09:15 Uhr Wortgottesfeier 
Ministranten: Luis – Magdalena 
 
Dienstag, 6. Februar  
18:00 Uhr Eucharistiefeier in der Hauskapelle  

mit Blasiussegen 
Intention für die armen Seelen 

Ministranten: Maria - Felix 
 
Sonntag, 11. Februar – 6. Sonntag im Jahreskreis 
09:15 Uhr Eucharistiefeier am Fasnetssonntag 

mit Kerzenweihe und allg. Blasiussegen 
Ministranten: Thomas – Tabea 

Luis - Magdalena

                               Evangelisches Pfarramt 
                               Ertingen‐Dürmentingen

Evangelisches Pfarramt Ertingen – Dürmentingen 
Pfarrerin Julia Kaiser, Krähbrunnenstraße 70, 88521 Ertingen 
Tel. 07371-9599954,  
E-Mail: pfarramt.ertingen-duermentingen@elkw.de,  
Internet: www.ev-kirche-riedlingen.de 

#  wochenspruch 
Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit er-
scheint über dir.                                         Jesaja 60, 2b 
 
# gottesdienste und veranstaltungen  
Samstag: 27.01.2023 
17:30 Uhr Ökumenischer Fasnetsgottesdienst in der 

Kath. Kirche St. Georg in Ertingen  
(Kaiser/Stork) 

 
Sonntag: 28.01.2023 
10:45 Uhr Gottesdienst mit ökumenischem  

Kanzeltausch im Gerhard-Berner-Haus in 
Ertingen, Pfarrer Stork predigt bei uns. 
(Kaiser/Stork) 

17:30 Uhr „Augenblick“-Gottesdienst mit der „fresh“-
Band im Johannes-Zwick-Haus in  
Riedlingen  

Mittwoch: 31.01.2023 
14:15 Uhr Konfirmandenunterricht im Gerhard- 

Berner-Haus in Ertingen (!) 
 
Sonntag: 04.02.2023 
17:30 Uhr „Verschnaufpause“ mit neuen Liedern im 

Gerhard-Berner-Haus in Ertingen (Kaiser) 

Mittwoch: 07.02.2023 
14:15 Uhr Konfirmandenunterricht im Gerhard- 

Berner-Haus in Ertingen 
 
#vorschau 
 
Sonntag: 11.02.2023 
09:30 Uhr Gottesdienst im Johannes-Zwick-Haus in 

Riedlingen (Mielitz) 
 
Mittwoch: 14.02.2023 
14:15 Uhr Konfirmandenunterricht im Gerhard- 

Berner-Haus in Ertingen 
 
Auf Instagram finden Sie unsere Kirchengemeinde unter 
evangelischriedlingen und auf Facebook sind wir nun auch 
unter Evangelisch Riedlingen
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Freiwillige Feuerwehr  
Heudorf

Vereinsnachrichten

Schützengilde Dürmentingen

Bei eisigem Wetter musste die 2te Luftgewehr Mann-
schaft eine herbe Niederlage einstecken.  
SV Wolfartsweiler 2 -  
SGi Dürmentingen 2.   1397  -  1354 Ringen  
 
Bertram Sailer.          340 R. 
Harald Traub.            339 R. 
Wolfgang Fischer.    338 R. 
Ottmar Maichel.       337 R.  

Musikverein Dürmentingen

Liebe KLJB Heudorf, 
der Musikverein Heudorf bedankt sich ganz herzlich bei 
euch, für die Überlassung eures Gewinnanteils an der 
Dorfhockete 2023, um uns finanziell zu unterstützen. 
 
Vielen Dank für die sehr gute Zusammenarbeit. 

Musikverein Heudorf

Sportverein Dürmentingen

Der Sportverein Dürmentingen nimmt Abschied von 
 
 
 

     
Karl Stehle 

 
 
 
 

Karl war als Fußballer, Schiedsrichter, Tennisspieler 
und später dann als treuer Zuschauer bis zu seiner Er-
krankung dem SVD sehr verbunden.  
Er übernahm Verantwortung und war für unseren SVD 
jahrelang in der Vorstandschaft aktiv und auch Grün-
dungsmitglied im Förderverein des SVD.  
Er half tatkräftig beim Sportheim – und Tennisplatzbau. 
Von 1987 bis 1995 war er treibende Kraft als Leiter der 
Abteilung Tennis. Sein Engagement war bewunderns-
wert und verdient unsere höchste Wertschätzung. 
Danke Karle! 
 
Wir werden Karl Stehle in dankbarer Erinnerung behalten. 
 
Seinen Angehörigen gilt unsere Anteilnahme. 
 
Vorstandschaft und Tennisabteilung  
vom SV Dürmentingen 



SEKUNDEN 
ENTSCHEIDEN 
IM NOTFALL 
 
Feuerwehr, Notarzt und Rettungsdienst

112
ß¶ß¶ß¶ßß¶ß¶ß
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Abteilung Tischtennis

Vereinsmeisterschaft 2023 
Kurt Gobs gewinnt Vereinsmeisterschaft gegen Dieter 
Prause. 
Jugend Vereinsmeister wurde Christoph Zoll. 
Am 29.12.23 spielten die Tischtennisabteilung ihre Vereins-
meisterschaften aus. Nach den Gruppenspielen qualifizier-
ten sich mit Siegen Gobs gegen Selg , sowie Prause gegen 
Schelkle für das Finale. Kurt Gobs konnte das Finale 
gegen Dieter Prause dann mit 3:1 Sätzen für sich entschei-
den. Bei der Jugend wurde Christoph Zoll mit 3 Siegen Ver-
einsmeister. 
 
Platzierungen VM 2023: 
Erwachsene:  
1. Kurt Gobs  
2. Dieter Prause  
3. Wolfgang Selg 
Jugend:  
1. Christoph Zoll   
2. Pius Sailer  
3. Noah Scheit   
4.Lorenz Sailer 

Kommendes Wochenende startet die Rückrunde mit zwei 
schweren Auswärtsbegegnungen. 
Vorschau: 
Sa.27.01.2024  
13:00 Uhr TTC Ebingen  – SVD Jugend  
18:00 Uhr FC Mittelbiberach - SVD Herren 1

Das Rentenrecht ändert sich häufig, da ist es nicht 
leicht den Überblick zu behalten.  
Die Rentenversicherung ist für Sie da!  
Beratung und Auskunft zur 
■        Rente 
■        Medizinische Rehabilitation 
■        zusätzlichen Altersvorsorge 
 
Termine zur persönlichen Beratung erhalten Sie unter 
folgender Telefonnummer:  

0731 92041 - 0  
oder buchen Sie Ihren Termin selbst online auf der 
Homepage der Deutschen Rentenversicherung unter 
https://www.eservice-drv.de/eTermin.  
Beratungstermine finden in Riedlingen, Biberach und 
Ulm statt.  
Bitte bringen Sie Ihre Versicherungsunterlagen mit.

Renten und Soziales
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Wohlfahrt‐ und 
Krankenpflegeverein

Maschinenring Biberach-Ehingen 
Soziale Dienste gemeinnützige GmbH 

 
Betriebs- und Haushaltshilfe, Familienpflege 

 
 

Tel. 07351/18826-20 
Infos und Jobs unter 

www.mr-info.de

Energieberatung

Energieberatung der Energieagentur Biberach 
Die Energieagentur Biberach bietet Beratungsgesprä-
che bzw. Entscheidungshilfen zu den Themen Bauen 
und Sanieren, Energieeinsparung, erneuerbare Ener-
gien, neue Technologien, kommunales Energie-
management und Förderprogramme an. 
Die Dienstleistungen der Energieagentur sind unab-
hängig und produktneutral. Die Erstberatung ist für die 
Interessenten aus Gemeinden der Verwaltungs-
gemeinschaft sowie der Stadt Riedlingen mit ihren Teil-
gemeinden kostenlos. 
Die persönliche Beratung der Energieagentur für Bür-
gerinnen und Bürger findet immer am letzten Donners-
tag des Monats statt. Eine Voranmeldung ist zwingend 
erforderlich und kann unter der Telefonnummer: 
07371/183-21 oder mernst@riedlingen.de vereinbart 
werden.  
Wegen großer Nachfrage finden die Beratungster-
mine in nächster Zeit wöchentlich jeweils am Don-
nerstagnachmittag statt.

Ravensburg

 
Ist Ihre HAUSNUMMER 
gut erkennbar angebracht? 

 
Im Notfall kann das entscheidend für rasche Hilfe 

durch den Arzt oder durch den Rettungsdienst sein!
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Gut zu Wissen

Wohin mit Schnee und Eis? 
Nicht zulässig ist es, Schnee 
und Eis einfach auf die Fahr-
bahn zu schieben (Verkehrs-
hindernis). Bei entsprechenden 
Flächen am Fahrbahnrand ist 
der geräumte Schnee zur 
Grundstücksgrenze hin anzu-
häufen. Schnee, der mit Salz 
oder anderen auftauenden 
Stoffen vermischt ist, darf nicht 
in unmittelbarer Nähe von Bäu-
men, Sträuchern und Grünflä-
chen oder auf Grünflächen 

gelagert werden. 
Nach Eintritt von Tauwetter sind die Straßenrinnen und 
Straßeneinläufe so frei zu machen, dass das Schmelzwas-
ser ablaufen kann. 

Ferienregion rund um den Bussen wieder auf der CMT 
vertreten 
Herr Bürgermeister Binder und verschiedene Mitarbeiter 
konnten wieder unsere schöne Region auf der Messe dar-
stellen und mit den aktuellen Prospekten bewerben. Auch 
der Staatssekretär Dr. Patrick Rapp im Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Tourismus konnte am Stand der Ober-
schwaben Tourismus GmbH begrüßt werden. 

Von links nach rechts: 
Uttenweiler BM Binder, Sigmaringen BM Ehm, Mengen BM 
Bubeck, Staatssekretär Dr. Rapp, Fr. Misch, Geschäftsfüh-
rerin Oberschwaben-Tourismus GmbH 

Fortbildungen und Veranstaltungen

Bauernverband lädt zur Jahreshauptversammlung 
nach Neufra bei Riedlingen ein 
Der Bauernverband Biberach-Sigmaringen e.V. lädt alle in-
teressierte Landfrauen, Landwirte zu seiner Jahreshaupt-
versammlung am Freitag, den 02. Februar 2024, um 09:30 
Uhr, in die „Donauhalle“ nach 88499 Neufra bei Riedlingen, 
Kiesgrubenweg 10, recht herzlich ein. Das Hauptreferat 
zum Thema: „Vielfältig, Kreativ, Innovativ – Bauernfamilien 
gestalten Zukunft“ hält Präsident des Bayrischen Bauern-
verbandes Herrn Günther Felßner. Ferner stehen der Ge-
schäftsbericht, der Bericht der Landfrauen, eine Aktion der 
Landjugend und Ehrungen auf der Tagesordnung. Hierzu 
laden wir Sie recht herzlich ein. 

Einladung zur Informationsveranstaltung 
der Franz-von-Sales-Mädchenrealschule Obermarch-
tal 
Am Samstag, den 03. Februar 2024 um 10.00 Uhr findet 
in der Aula der Mädchenrealschule eine Informationsver-
anstaltung für die kommenden Fünftklässlerinnen statt. 
Alle interessierten Eltern mit ihren Töchtern sind dazu herz-
lich eingeladen. 
Es werden der Marchtaler Plan mit seinen pädagogischen 
Grundsätzen, die Möglichkeit der Schwerpunktsetzung in 
Kunst, Musik oder Sport sowie weitere Angebote der 
Schule vorgestellt.  
Während der Elterninformation können die zukünftigen 
Schülerinnen die Schwerpunkte kennen lernen und sich in 
Gruppen künstlerisch, musikalisch und sportlich betätigen, 
sowie etwas über den Schulalltag erfahren. 
Im Anschluss besteht die Möglichkeit der Besichtigung der 
Schule. 
Interessierte Eltern können ab sofort telefonisch oder direkt 
nach der Veranstaltung persönlich einen Termin für ein Auf-
nahmegespräch vereinbaren.  
 
Franz-von-Sales-Schule  
Mädchenrealschule Obermarchtal 
Tel.-Nr. 07375-959200 
E-Mail: mrs.sekretariat@fvs-schule.de 
www.fvs-schule.de

Einladung zum Jahreskonzert des Musikverein Unlin-
gen 
Der Musikverein Unlingen lädt am Samstag 27. Januar 
2024 um 20:00 Uhr zum Jahreskonzert in der Gemeinde-
halle in Unlingen ein. Unter der Leitung des Dirigenten Phi-
lipp Winter bereiten sich die Musikerinnen und Musiker 
gemeinsam auf diesen Konzertabend vor.  
Wir laden alle Interessierten sowie alle Freunde und Gön-
ner der Blasmusik zu diesem abwechslungsreichen und 
unterhaltsamen Konzertabend ein. Saalöffnung ist um 
19:30 Uhr. Das Konzert findet als Stuhlkonzert, mit Bewir-
tung in der Pause, statt. 
Der Eintritt ist frei – der Verein freut sich jedoch über Spen-
den. 

Ordentliche Hundehalter 
beseitigen 

den Hundekot selber.

ß¶ß¶ß¶ßß¶ß¶ß
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AnzeigenDas Landratsamt Biberach informiert

Bei Gabi Schocker können Sie bestellen 
info@ds-schocker.de - Tel. 07371 4232

Bitte beachten Sie die Einwurfzeiten in die Glascontainer
Werktags von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr.  

An Sonn- und Feiertagen ist das Einwerfen von Glas in die Container ausgeschlossen. 

Kfz-Zulassungsbehörde bearbeitet Anliegen ab  
1. Februar nur noch nach Terminvereinbarung  
Ab dem 1. Februar 2024 werden Anliegen in der Kfz-Zu-
lassungsbehörde Biberach sowie in den Außenstellen Lau-
pheim, Ochsenhausen und Riedlingen nur noch nach 
Terminvereinbarung bearbeitet. Termine können über die 
Homepage des Landratsamts unter www.biberach.de, über 
die Hotline der Zulassungsbehörde unter 07351 52-6070 
beziehungsweise direkt vor Ort gebucht werden. 
 
Von der Terminpflicht ausgenommen sind Abmeldungen 
und Adressänderungen. Diese Anliegen können in der 
Hauptstelle in Biberach direkt an der Infotheke bearbeitet 
werden. In den Außenstellen muss hierfür eine Warte-
marke am Terminterminal gezogen werden. Für eine bes-
sere Planung empfiehlt das Landratsamt auch für diese 
Fälle eine vorherige Terminbuchung.  
 
So funktioniert das Terminsystem: Über einen Klick auf den 
Button „Terminvereinbarung bei der Zulassungsstelle“ ge-
langt man auf eine Übersicht mit buchbaren Dienstleistun-
gen. Hier kann das Anliegen ausgewählt werden. Bei 
einem Sonderfall ist die Auswahl „Sonstiges“ zu treffen. 
Wichtig ist, dass neben der Auswahl der Dienstleistung die 
richtige Anzahl der zu bearbeitenden Fälle angegeben 
wird. Nach Auswahl der entsprechenden Zulassungsstelle 
(Biberach, Laupheim, Ochsenhausen, Riedlingen) werden 
die nächsten freien Termine angezeigt und zur Auswahl ge-
stellt. Nach der Buchung des Termins erhält die Kundin 
bzw. der Kunde eine Bestätigung per E-Mail mit der indivi-
duellen Terminnummer. Mit dieser Nummer können die 
Kunden am ausgewählten Tag zehn Minuten vorher an der 
Infotheke beziehungsweise am Terminterminal einchecken. 

Bauernverband Biberach-Sigmaringen e.V. 
Seminar „Steuerliche Betriebsaufgabe“   
am Donnerstag, den 22. Februar 2024 um 13:30 Uhr im 
Gasthaus Traube in Betzenweiler. 
Es werden alle Aspekte, welche mit der "Hofaufgabe" zu-
sammenhängen, erläutert. 
 
Referenten:  Rudolf Barthel,  Steuerberater und Geschäfts-
führer der AGR Steuerberatungsgesellschaft mbH, Dieter 
Deiber, LBV-U und Niklas Kreeb, Geschäftsführer Bauern-
verband Biberach-Sigmaringen e.V.  
 
Für Mitglieder betragen die Kosten 25 €/p.P., für Nichtmit-
glieder 50 €/p.P. 
 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung:  
Geschäftsstelle Biberach Tel. 07351/3476-10 oder  
Geschäftsstelle Sigmaringen Tel. 07571/7309-10 

21,80 €
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Fair fahren - Kinder haben keine Bremse!


